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Zitat von Moebius

In Niedersachsen gibt es keine "Genehmigung" von Nebentätigkeiten mehr, sie müssen
lediglich gemeldet werden und können dann bei Konflikten mit der dienstlichen
Tätigkeit untersagt werden. Ein Untersagungsgrund liegt hier meiner Meinung nach
nicht vor, dies wäre der Fall, wenn 20% des Umfangs der Haupttätigkeit überschritten
werden, das ist bei 5 Stunden pro Woche nicht der Fall.

Dazu muss man aber schon sagen, dass diese Anzeige der Nebentätigkeit mindestens 1 Monat
vor Aufnahme dieser erfolgen muss und der Dienstherr nicht vor vollendete Tatsachen gestellt
werden kann. Es mag zwar keine "Genehmigung" in diesem Sinne mehr notwendig sein, der
Dienstherr muss hier aber genug Zeit haben, die Nebentätigkeit zu püfen und ggf. zu versagen.

Den Umfang schätze ich hier auch als unproblematisch ein, wir wissen allerdings nichts über
den Inhalt der Nebentätigkeit.
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